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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Mit einer parlamentarischen Initiative forderte Toni Brunner (svp, SG), dass
Doppelbürgern, welche sich an terroristischen Aktivitäten oder Kampfhandlungen in
der Schweiz oder im Ausland beteiligen, zwingend das Schweizer Bürgerrecht entzogen
werden soll. Von in die Schweiz zurückkehrenden dschihadistischen Söldnern gehe ein
«enormes Gefahrenpotential für den Staat und seine Bevölkerung» aus, begründete der
Initiant sein Anliegen. Die Mehrheit der vorberatenden SPK-NR lehnte den
Automatismus jedoch mit der Begründung ab, dass er die Gewaltenteilung untergrabe,
indem er den rechtsanwendenden Behörden jeglichen Spielraum verwehre. Die
Massnahme bringe zudem keinen Sicherheitsgewinn, da der Entzug des Bürgerrechts
dazu führe, dass eine straffällige Person nicht mehr in die Schweiz ausgeliefert werden
könne und sich so nicht vor Schweizer Gerichten verantworten müsse. Dem Nationalrat
genügte die bereits heute im Bürgerrechtsgesetz vorgesehene Möglichkeit zum Entzug
des Bürgerrechts jedoch nicht. Eine Mehrheit aus Vertretern der SVP- und CVP-
Fraktionen sprach sich mit 102 gegen 85 Stimmen bei 4 Enthaltungen für den
Ausbürgerungs-Automatismus aus. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.12.2015
KARIN FRICK

Mit der gleichen Argumentation wie ihre Schwesterkommission im Vorjahr beantragte
auch die Mehrheit der SPK-SR ihrem Rat, der parlamentarischen Initiative Brunner (svp,
SG) zum zwingenden Entzug des Schweizer Bürgerrechts für dschihadistische Söldner
keine Folge zu geben. Im Gegensatz zum Nationalrat folgte die Ständekammer im
Sommer 2016 dem Antrag ihrer Komissionsmehrheit und versenkte das Anliegen mit 27
zu 12 Stimmen bei einer Enthaltung. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK

Strafrecht

Mittels parlamentarischer Initiative beabsichtigte die FDP-Fraktion, eine
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung zu schaffen, wie sie vom Bundesrat
zusammen mit der Strafnorm zur Terrorismusfinanzierung schon einmal vorgesehen,
aber 2003 im Parlament gescheitert war. Die urhebende Fraktion schlug vor, den
Entwurf von 2002 dahingehend zu erweitern, dass nicht nur terroristische Handlungen
an sich, sondern auch Vorbereitungshandlungen sowie die Unterstützung und
Verherrlichung von Terrorismus unter Strafe gestellt werden. Ausserdem soll es den
schweizerischen Strafverfolgungsbehörden gemäss dem Staatsschutzprinzip ermöglicht
werden, Täterinnen und Täter auch im Ausland zu verfolgen – so beispielsweise
Schweizer Dschihadreisende, die sich noch im Ausland befinden. Mit 15 zu 9 Stimmen
bei einer Enthaltung sprach sich die SiK-NR im Oktober 2015 für die Schaffung einer
allgemeinen Terrorismusstrafnorm aus. Man wolle damit ein «starkes Zeichen zur
Eindämmung und Prävention von terroristischen Aktivitäten jeglicher Art» setzen,
verkündete die Kommission per Medienmitteilung. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2015
KARIN FRICK

Anders als ihre Schwesterkommission zeigte sich die SiK-SR im November 2015 nicht
überzeugt davon, dass die rechtlichen Möglichkeiten zur Terrorismusbekämpfung
dringend erweitert werden müssen. Die Schweiz kenne bereits Rechtsvorschriften, die
terroristische Organisationen verbieten und terroristische Handlungen sowie
entsprechende Vorbereitungshandlungen unter Strafe stellen, darunter das Verbot der
Gruppierungen «Al-Qaïda» und «Islamischer Staat» sowie verwandter Organisationen
sowie die Bestimmungen zur Terrorismusfinanzierung. Die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung, wie sie die FDP-Fraktion mittels
parlamentarischer Initiative forderte, sei deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht
angezeigt, erklärte die Kommission in einer Medienmitteilung. Der Fokus müsse nun
vielmehr auf die Terrorismusprävention gelegt werden; wichtig dafür sei ein zügiges
Inkrafttreten des neuen Nachrichtendienstgesetzes sowie des revidierten BÜPF. In
naher Zukunft sollten überdies im Zuge der Umsetzung des Übereinkommens des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus weitere Strafnormen eingeführt werden.
Aus diesen Gründen entschied sich die Kommission dazu, im kommenden Jahr eine

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.11.2015
KARIN FRICK
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erneute Lagebeurteilung vorzunehmen und die Behandlung der parlamentarischen
Initiative vorerst zu sistieren. 4

Mit 8 zu 4 Stimmen lehnte die SiK-SR im November 2016 die Schaffung einer
Strafbestimmung zur Terrorismusbekämpfung ab. Die bestehenden rechtlichen
Grundlagen seien ausreichend, so der mehrheitliche Tenor in der Kommission.
Ausserdem würde die Annahme der parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion zu
Koordinationsproblemen mit bestehenden Gesetzgebungsarbeiten in diesem Bereich
führen. Da die Schwesterkommission der Initiative im Vorjahr Folge gegeben hatte,
muss diese nun noch einmal über den Vorstoss befinden. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.11.2016
KARIN FRICK

Bevor die SiK-NR einen Entscheid zur parlamentarischen Initiative der FDP-Fraktion mit
der Forderung nach der Schaffung einer Terrorismusstrafnorm fällte, liess sie sich von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga und von NDB-Direktor Markus Seiler über die
laufenden Arbeiten von Bund und Kantonen in der Terrorismusbekämpfung
informieren. Sie nahm zudem Kenntnis vom dritten TETRA-Bericht, vom Stand der
Arbeiten zum Nationalen Aktionsplan zur Verhinderung und Bekämpfung von
Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus sowie von der Vernehmlassung zur
Umsetzung des Übereinkommens des Europarates über die Terrorismusbekämpfung
und des entsprechenden Zusatzprotokolls. Dennoch erachtete die
Kommissionsmehrheit den Handlungsbedarf im Sinne der parlamentarischen Initiative
weiterhin als unbestritten. Gerade vor dem Hintergrund der jüngsten terroristischen
Anschläge müsse der Druck auf den Bundesrat aufrechterhalten werden, argumentierte
die Kommissionsmehrheit, weshalb sie den Vorstoss im Oktober 2017 zur Annahme
beantragte. Für die Kommissionsminderheit überwog jedoch die Gefahr von
Koordinationsproblemen und Doppelspurigkeiten mit der Vorlage des Bundesrates zur
Umsetzung des Terrorismus-Abkommens. Sie war der Ansicht, das Ziel der
parlamentarischen Initiative könne schneller und besser durch Einbringung in die
bundesrätliche Vorlage erreicht werden, weswegen sie für die Ablehnung der Initiative
plädierte. Der Nationalrat folgte in der Frühjahrssession 2018 schliesslich seiner
Kommissionsmehrheit und gab der parlamentarischen Initiative mit 126 zu 53 Stimmen
Folge. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.02.2018
KARIN FRICK

Anfang 2019 war die SiK-SR im Gegensatz zu ihrer Schwesterkommission einstimmig der
Ansicht, die Schaffung einer Terrorismusstrafnorm über den Weg der
parlamentarischen Initiative, wie es die FDP-Fraktion verlangt hatte, sei nicht
zielführend. Vielmehr sollten entsprechende Anträge in der Detailberatung der
bundesrätlichen Vorlage zur Umsetzung des Übereinkommens und Zusatzprotokolls des
Europarates zur Verhütung des Terrorismus eingebracht werden. Der Ständerat folgte
dem Antrag seiner Kommission in der Frühjahrssession 2019 stillschweigend und gab
der parlamentarischen Initiative keine Folge. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2019
KARIN FRICK

Innere Sicherheit

Da Personen, welche infolge von Handlungen der Bundespolizei Schaden erlitten
hatten, erst mit der Ficheneinsicht von diesen oft weit zurückliegenden Aktivitäten
erfahren haben, verlangte Nationalrat Stappung (sp, ZH) mit einer parlamentarische
Initiative die Aufhebung der üblichen Verwirkungsfrist von zehn Jahren für die
Anmeldung von Schadenersatzforderungen. Der Nationalrat lehnte dies ab; immerhin
hatte Bundesrat Stich zugesichert, dass der Bund bei besonders groben Schädigungen
trotz Verjährung eine Entschädigung ausrichten werde. Kurz vor Abschluss des
Ficheneinsichtsverfahrens hatten weniger als fünfzig Personen Forderungen geltend
gemacht. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.1991
HANS HIRTER
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Nachdem der Bundesrat 1983 – nach heftiger, Opposition von Interessenorganisationen
in der Vernehmlassung – darauf verzichtet hatte, das Projekt für eine
gesamtschweizerische Regelung des Waffenerwerbs und -besitzes weiter zu verfolgen,
und 1986 die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren aus demselben Grund von einer
Revision des Konkordats abgesehen hatten, beschloss der Nationalrat im Berichtsjahr,
die Sache selbst in die Hände zu nehmen. Er überwies sowohl eine parlamentarische
Initiative Borel (sp, NE) für die Schaffung der erforderlichen Bundeskompetenzen als
auch eine Standesinitiative des Kantons Tessin (Kt.Iv. 91.300) für die Ausarbeitung eines
Gesetzes. Sämtliche Fraktionen waren sich einig, dass nur mit einer eidgenössischen
Regelung ein wirksamer Beitrag zur Bekämpfung der Kriminalität geleistet werden
könne. Als zusätzliches Argument wurde geltend gemacht, dass ein Bundesgesetz die
Voraussetzung für den Beitritt zu internationalen Abkommen über den Handel und
Besitz von Waffen bilde. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.1991
HANS HIRTER

Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrats unternahm einen neuen Anlauf
für ein einheitliches und restriktiveres Waffenerwerbs- und -tragrecht. In Ausführung
einer Tessiner Standesinitiative und einer parlamentarischen Initiative Borel (sp, NE),
welche der Nationalrat im Vorjahr überwiesen hatte, schlug sie einen neuen
Verfassungsartikel 40bis vor. Dieser soll dem Bund die Kompetenz erteilen,
Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen, Waffenzubehör und Munition zu
erlassen. Mit dieser expliziten Beschränkung der bundesstaatlichen Zuständigkeit auf
die Verhinderung von Missbräuchen hoffte die Kommission, der Opposition aus Jäger-
und Schützenkreisen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Nationalrat stimmte
diesem neuen Verfassungsartikel oppositionslos zu. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.1992
HANS HIRTER

Obwohl damit die Kompetenzen der Kantone zu Lasten des Bundes eingeschränkt
werden, stimmte auch der Ständerat dem neuen Verfassungsartikel 40bis zu, welcher
den Bund beauftragt, Missbräuche im Waffenhandel zu bekämpfen. Zuvor hatten
insbesondere die Freisinnigen Loretan (AG) und Rüesch (SG) vom Bundesrat eine
explizite Zusicherung erhalten, dass er nicht beabsichtige, in der
Ausführungsgesetzgebung das Recht auf Waffenbesitz grundsätzlich in Frage zu stellen.
In der Schlussabstimmung wurde die neue Bundeskompetenz vom Nationalrat gegen
drei und vom Ständerat ohne Gegenstimmen verabschiedet. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.03.1993
HANS HIRTER

Die Volksabstimmung über den neuen Verfassungsartikel fand am 26. September statt.
Opposition machte sich während der Kampagne kaum bemerkbar. Die Gesellschaft für
freiheitliches Waffenrecht «Pro Tell», an deren Widerstand frühere Versuche zur
Einführung einer Bundeskompetenz zur Regelung des Waffenerwerbs gescheitert
waren, vermochte zwar dem Verfassungsartikel nichts Positives abzugewinnen, sie
kündigte jedoch an, dass sie ihre Kräfte voll auf die Ausgestaltung der
Ausführungsgesetzgebung konzentrieren wolle. Nachdem sich von den Parteien nur die
AP und die Lega sowie die Liberalen des Kantons Waadt gegen den neuen
Verfassungsartikel ausgesprochen hatten, nahm das Volk die neuen Bestimmungen mit
mehr als 86 Prozent Ja-Stimmen an.

Waffenartikel
Abstimmung vom 26. September 1993

Beteiligung: 39,9%
Ja: 1'539'782 (86,3%) / 20 6/2 Stände
Nein: 245'026 (13,7%) / 0 Stände

Parolen: 
– Ja: alle Parteien ausser AP, Lega
– Nein: AP, Lega, LP (VD) 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.1993
HANS HIRTER
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Die Rechtskommission des Nationalrats verabschiedete in Ausführung einer 1996 gegen
den Widerstand der Linken überwiesenen parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH)
einen Beschluss für die Erforschung der Beziehungen der Schweiz und ihrer Bewohner
zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik (DDR). Die Kommission für Rechtsfragen war zum Schluss gekommen, dass
einzig eine historische Aufarbeitung durch vom Staat unabhängige Personen oder
Institutionen in Frage kommt. Nur damit sei es überhaupt möglich, vor Ablauf der
Sperrfristen Zugang zu den deutschen Archiven zu erhalten. Aus demselben Grund sei
explizit darauf zu verzichten, die Ergebnisse dieser Forschung später als Beweismittel in
allfälligen strafrechtlichen Verfahren zu verwenden. Der von der Kommission dem
Parlament vorgeschlagene Bundesbeschluss zur Untersuchung des Verhältnisses der
Schweiz zur ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik lehnt sich, insbesondere
was das Verbot der Aktenvernichtung, die Verpflichtung zu Auskunftserteilung und die
Wahrung des Amtsgeheimnisses betrifft, stark an den Bundesbeschluss vom Dezember
1996 über die Aufarbeitung der Weltkriegsgeschichte (Kommission Bergier) an. Im
Gegensatz zu den Intentionen der Initiative sollen dabei nicht nur die politischen und
nachrichtendienstlichen, sondern auch die wirtschaftlichen Beziehungen ausgeleuchtet
werden. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.11.1997
HANS HIRTER

Der Bundesrat zeigte sich in seiner Stellungnahme eher skeptisch zu einem im Vorjahr
von der Rechtskommission des Nationalrats vorgelegten Entwurf für einen
Bundesbeschluss über die Erforschung der Beziehungen von Schweizer Personen und
Firmen zum Staatssicherheitsdienst (Stasi) der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik (DDR). Er sprach dem Anliegen zwar seine Berechtigung nicht
ab, zweifelte aber daran, dass es sich dabei um eine vordringliche staatliche Aufgabe
handle. Sofern diese Beziehungen unverjährte kriminelle Aktivitäten (z.B. Spionage oder
Geldwäscherei) beträfen, sei deren Aufklärung Sache der Strafverfolgungsbehörden.
Wenn es aber lediglich um historische Aufklärung gehe, dann sei seiner Meinung nach
eher die Geschichtswissenschaft zuständig. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.1998
HANS HIRTER

Trotz der Skepsis des Bundesrates stimmte der Nationalrat dem Beschluss über die
Einsetzung einer Kommission zur Untersuchung der Beziehungen von schweizerischen
Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei (Stasi) der ehemaligen
Deutschen Demokratischen Republik zu. Er überwies in diesem Zusammenhang auch
eine Motion seiner Rechtskommission, welche den Bundesrat ersucht, die nötigen
diplomatischen Schritte zu unternehmen, damit schweizerische Forscher Zugang zu
den sich in Deutschland, Russland und den USA befindlichen Quellen erhalten. Der
Bundesrat gab bekannt, dass entsprechende Zusicherungen aus Deutschland (Gauck-
Behörde) vorliegen würden, für die beiden anderen Staaten aber kaum erhältlich
seien. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.03.1999
HANS HIRTER

Im Gegensatz zum Nationalrat sah der Ständerat keine Veranlassung, die Beziehungen
von schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er beschloss mit 23:9 Stimmen, auf einen mit
einer parlamentarischen Initiative Frey (svp, ZH) geforderten Bundesbeschluss nicht
einzutreten. Mit den Worten des Sprechers der Rechtskommission der kleinen Kammer
soll die Politik der historischen Forschung gute Rahmenbedingungen gewähren, sie
aber bei der Wahl ihrer Themen selbst gewähren lassen. Die Rechtskommission des
Nationalrats gab sich allerdings noch nicht geschlagen und beschloss, ihrer Kammer
eine Bestätigung des ursprünglichen Beschlusses zu beantragen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.09.2000
HANS HIRTER

Der Ständerat bestätigte seinen Entscheid aus dem Vorjahr, die Beziehungen von
schweizerischen Personen und Unternehmen zur Staatssicherheitspolizei der
ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (Stasi) nicht von Staates wegen
wissenschaftlich erforschen zu lassen. Er lehnte die parlamentarische Initiative Frey
(svp, ZH) zum zweiten Mal und damit definitiv ab. Der Nationalrat hatte zuvor
beschlossen, die Initiative weiterhin zu unterstützen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.06.2001
HANS HIRTER
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Der Präsident der für die parlamentarische Kontrolle der Geheimdienste zuständigen
Geschäftsprüfungsdelegation, Ständerat Hofmann (svp, ZH), hatte 2007 eine
parlamentarische Initiative für die Übertragung der zivilen Nachrichtendienste an ein
einziges Departement eingereicht. In der Folge hatten die GPK der beiden
Parlamentskammern diesen Vorstoss unterstützt und der Delegation den Auftrag erteilt,
die erforderlichen gesetzlichen Anpassungen für die Zusammenlegung des
strategischen Nachrichtendienstes (SND) und des Dienstes für Analyse und Prävention
(DAP) vorzuschlagen. Erster ist zur Zeit im VBS, letzterer im EJPD untergebracht. In
ihrem im Frühjahr des Berichtsjahres präsentierten Vorschlag verzichtete die
Delegation auf die Zusammenfassung der beiden Dienste und deren feste Einordnung in
ein Departement, da diese Entscheide in den Kompetenzbereich des Bundesrates
fallen. Sie beschränkte sich darauf, mit einer Veränderung des Militärgesetzes die
Herauslösung des SND aus dem VBS zu ermöglichen, und mit einer Teilrevision des
Gesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit dafür zu sorgen, dass
der DAP nicht von Gesetzes wegen zum EJPD gehören muss. Der Bundesrat war mit
diesen Vorschlägen und auch mit der Zielrichtung grundsätzlich einverstanden. Er
betonte aber, dass er die beiden Dienste, welche unterschiedliche Funktionen zu
erfüllen haben, auch bei der Zusammenfassung in einem einzigen Departement
organisatorisch getrennt lassen möchte. Zudem unterstrich er seine von der
Geschäftprüfungsdelegation nicht in Frage gestellte alleinige Kompetenz in
Organisationsfragen. 18

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.04.2008
HANS HIRTER

Im Mai, also noch vor der parlamentarischen Debatte, hatte der Bundesrat beschlossen,
die mit nachrichtendienstlichen Aufgaben im Bereich der inneren Sicherheit betrauten
Teile des DAP ab Anfang 2009 dem Vorsteher des VBS zu unterstellen. Dieser wurde
zudem mit der Koordination der sicherheitspolitisch relevanten kantonalen und
nationalen Stellen beauftragt. 19

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.05.2008
HANS HIRTER

Das Parlament verabschiedete die neuen Bestimmungen bereits in der Herbstsession.
Der Ständerat stimmte in der Sommersession oppositionslos zu. Im Nationalrat
meldeten die Grünen Widerstand an. Erstens sprachen sie sich grundsätzlich gegen
eine mögliche Verschiebung des polizeilichen Nachrichtendienstes aus dem EJPD in
das VBS und damit in die Nähe des Militärs aus und zweitens verlangten sie, dass vor
einer Neuorganisation zuerst die Funktion und die Aufgaben der Geheimdienste breit
diskutiert und definiert werden müssen. Neben den Grünen sprach sich zwei Wochen
später in der Schlussabstimmung, bei der die Vorlage angenommen wurde, auch eine
klare Mehrheit der SVP dagegen aus. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.10.2008
HANS HIRTER

Eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE) wollte die im Rahmen der
Schengen-Anpassung übernommene EU-Waffenrichtlinie vereinfachen. Die Richtlinie
sieht vor, dass alle ausländischen Personen, die in der Schweiz (und in allen anderen
Schengen-Staaten) eine Waffe erwerben wollen, eine Wohnsitzbestätigung vorweisen
müssen. Die Initiative Reymond wollte diese Regelung nur für Staatsangehörige von
Schengen-Ländern, nicht aber für Ausländer anderer Staaten anwenden. Er scheiterte
im Nationalrat allerdings mit seinem Vorhaben. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 09.03.2010
MARC BÜHLMANN

Die drei gleichlautenden parlamentarischen Initiativen Galladé (sp, ZH; Pa.Iv. 17.426),
Schmid-Federer (cvp, ZH; Pa.Iv. 17.427) und Bertschy (glp, BE; Pa.Iv. 17.428) «Jede
Schweizer Waffe registrieren» wurden Ende Oktober 2017 in der SiK-NR behandelt. Die
drei Nationalrätinnen hatten die Initiativen eingereicht, um damit Druck auf den
Bundesrat und das Parlament auszuüben, im Rahmen der Übernahme der Änderungen
der EU-Waffenrichtlinie eine Registrierungspflicht für Waffen einzuführen. Die
Kommission zeigte sich von der Idee nicht begeistert. Sie beantragte mit 16 zu 8
Stimmen bei 1 Enthaltung, den Initiativen keine Folge zu geben, weil sie keine
Notwendigkeit für eine systematische Registrierung der Waffen in der Schweiz sehe
und das geltende Waffenrecht für ausreichend erachte. Eine Registrierungspflicht sei
überdies schwierig umzusetzen und erleichtere den Kampf gegen Gewaltverbrechen
und weitere kriminelle oder terroristische Handlungen nicht. 22

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.10.2017
ELIA HEER
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Der Nationalrat gab in der Frühjahrssession 2018 einer parlamentarischen Initiative
Galladé (sp, ZH) mit der Forderung, dass nur noch Personen einen
Waffenerwerbsschein erhalten, die dafür ein Bedürfnis nachweisen können, keine
Folge. Er fällte den Entscheid mit 120 zu 65 Stimmen bei einer Enthaltung, wobei neben
den geschlossenen Fraktionen der SVP und der FDP auch eine Mehrheit der CVP- und
BDP-Fraktionen gegen Folgegeben stimmten. Die grosse Kammer folgte damit dem
Antrag der Mehrheit der SiK-NR, die bezweifelte, dass ein Bedürfnis wirklich
nachgewiesen und kontrolliert werden könne. Ausserdem glaubte sie nicht, dass die
vorgeschlagene Änderung im Affekt verübte Gewaltdelikte verhindern könnte. Die
Kommissionsminderheit hatte vergeblich argumentiert, Schusswaffen seien besonders
gefährliche Gegenstände, die folglich nur an Personen ausgehändigt werden sollten, die
ein effektives Bedürfnis dafür nachweisen könnten und es sei sehr wohl möglich, mit
einer restriktiven Gesetzgebung den Waffeneinsatz im Affekt zu bekämpfen. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.03.2018
ELIA HEER

Mit einer im März 2017 eingereichten parlamentarischen Initiative forderte Nationalrat
Jean-Luc Addor (svp, VS) die Streichung einer Bestimmung im Waffengesetz, wonach
Zivilpersonen nur eine Waffe an öffentlich zugänglichen Orten tragen dürfen, wenn sie
glaubhaft machen können, dass sie diese benötigen, um sich selbst oder andere
Personen zu schützen. In Zeiten, in denen Terrorismus eine reelle Gefahr für die
Bevölkerung darstelle, könnten bewaffnete Bürgerinnen und Bürger laut Addor zur
besseren Sicherheit im öffentlichen Raum beitragen. Die SiK-NR beantragte im Oktober
2017 einstimmig (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu geben, unter
anderem da in ihren Augen die Gewährleistung der Sicherheit und der öffentlichen
Ordnung nicht den Bürgerinnen und Bürgern überlassen werden dürfe. Addor zog seine
Initiative daraufhin im März 2018 zurück. 24

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2018
ELIA HEER

Da zunehmend klar wurde, dass sich das Parlament im Rahmen der Übernahme der
Änderungen der EU-Waffenrichtlinie nicht für eine lückenlose Registrierungspflicht für
Schusswaffen aussprechen würde, zogen die Nationalrätinnen Galladé (sp, ZH),
Schmid-Federer (cvp, ZH) und Bertschy (glp, BE) ihre drei parlamentarischen Initiativen
(Pa.Iv. 17.426, 17.427 und 17.428), die ebendiese Forderung beinhaltet hätten, im
Sommer 2018 zurück. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER

Ausländerinnen und Ausländer, die zugunsten des Islamischen Staats (IS) oder einer
anderen gewaltbereiten fundamentalistisch-muslimischen Gruppierung oder für die
Errichtung einer islamisch ausgerichteten Staatsordnung aktiv sind, sollen unverzüglich
aus der Schweiz ausgewiesen werden, forderte die SVP-Fraktion mit einer im Sommer
2017 eingereichten parlamentarischen Initiative. Die Schweiz müsse sich «gegen jede
Unterwanderung durch totalitäre Kräfte» schützen, so die Begründung des Vorstosses.
Berichte des Nachrichtendienstes gäben Anlass zur Annahme, dass sich ausländische
Personen in der Schweiz als Aktivistinnen und Aktivisten des politischen Islams
betätigten und damit die innere Sicherheit der Schweiz gefährdeten, da Attentate nicht
auszuschliessen seien. Die SPK-NR stützte Anfang 2018 die Forderung und gab der
Initiative mit 14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung Folge. Sie hoffte, der Bundesrat
möge das Anliegen in seine Vorlage zur Verschärfung des strafrechtlichen
Instrumentariums zur Terrorismusbekämpfung aufnehmen. Ihre Schwesterkommission
sah in der parlamentarischen Initiative jedoch keinen Mehrwert gegenüber der
bundesrätlichen Vorlage und kritisierte zudem die unklare Verwendung von Begriffen
wie «islamisch» und «islamistisch» im Initiativtext. So lehnte die SPK-SR die Initiative
im Sommer 2018 mit 8 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung ab. 26

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 21.06.2018
KARIN FRICK

Die SPK-NR bekräftigte im Mai 2019 erneut, dass sie Bestrebungen zum Schutz der
Schweizer Bevölkerung vor terroristischen Handlungen begrüsse. Dennoch beantragte
sie die parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion zur Ausweisung von Aktivistinnen
und Aktivisten des politischen Islams mehrheitlich zur Ablehnung, da der Bundesrat
mit den Vorlagen zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums sowie über
polizeiliche Massnahmen gegen Terrorismus in diesem Bereich bereits tätig geworden
sei. Der Nationalrat folgte diesem Antrag im Juni mit einer knappen Mehrheit von 94 zu
90 Stimmen bei 3 Enthaltungen und erledigte damit das Geschäft. Die
Befürworterinnen und Befürworter – darunter die geschlossene SVP-Fraktion und die
grosse Mehrheit der CVP-Fraktion – hatten vor allem den politischen Druck bei der

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.06.2019
KARIN FRICK
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Terrorismusbekämpfung hochhalten wollen, wie die Kommissionsminderheit ihren
Antrag begründet hatte. 27

Polizei

Da die Anforderungen an das Grenzwachtkorps und dessen Ressourcen in einem
Missverhältnis stünden, forderte eine parlamentarische Initiative Reymond (svp, GE)
eine Gesetzgebung, die die Sicherheit der Angehörigen des Grenzwachtkorps und der
Bevölkerung in den Grenzgebieten gewährleisten könne. Der Nationalrat gab dem
Vorstoss mit 98 zu 89 Stimmen nur knapp Folge, wobei eine Mehrheit der
Grünliberalen, der FDP und SP sowie die Hälfte der CVP dagegen stimmten. Der
Ständerat lehnte das Begehren nach der Überweisung einer Motion des Nationalrats
Romano (cvp, TI) (12.3071), die im Rahmen des Schengen/Dublin-Abkommens eine
Aufstockung des Grenzwachtkorps forderte, ab. Der Nationalrat sprach sich zudem
erneut für eine rasche Aufstockung des Grenzwachtskorps um 100 bis 200
Professionelle aus und gab einer entsprechenden Motion Fehr (svp, ZH) (12.3180) mit
160 zu 17 Stimmen Folge. Auf eine Stärkung des Grenzwachtkorps hin hätte auch eine
vom Nationalrat überwiesene Motion Barthassat (svp, GE) (12.3857) abgezielt. Sie hätte
den Bundesrat beauftragt, die nötigen Massnahmen zu ergreifen, damit das
Grenzwachtkorps seine sicherheitspolitischen Aufgaben wahrnehmen kann. Unter
anderem sollte dafür die Koordination zwischen der Grenzwacht und den kantonalen
Polizeikorps verbessert werden. Der Ständerat wies den Vorstoss jedoch ab. 28

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2013
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats reichte 2009 eine parlamentarische
Initiative ein, die eine bessere und schnellere Information des Parlaments bei
Notverordnungen verlangt. So soll die Geltungsdauer für dringliche Verordnungen zur
Wahrung der Landesinteressen im Ausland befristet werden. Für Verfügungen zur
Wahrung der Interessen der Schweiz sowie zur Wahrung der inneren und äusseren
Sicherheit müsste das zuständige parlamentarische Organ konsultiert und informiert
werden. Dringliche Finanzbeschlüsse würden die Zustimmung der Finanzdelegation
bedingen und bei Bedarf in einer ausserordentlichen Session verhandelt werden
können. Die SPK reagierte mit diesem Vorstoss auf den Bericht der
Geschäftsprüfungskommission zum Fall Tinner sowie auf die Swissair- und die UBS-
Krisen. In allen drei Fällen wurde der Bundesrat kritisiert, das Parlament umgangen zu
haben. In der Beratung schloss sich der Nationalrat einem Minderheitsantrag Fluri (fdp,
SO) an, der zusätzlich vorsieht, dass Notverordnungen zur Wahrung der inneren und
äusseren Sicherheit nur in Kraft bleiben, wenn der Bundesrat dem Parlament innert
sechs Monaten einen Gesetzesentwurf unterbreitet oder eine Parlamentsverordnung
gefasst wird. Die Kommissionsmehrheit hatte lediglich einen Gesetzesentwurf
vorgesehen und der Bundesrat hatte eine Frist von einem Jahr für einen
Gesetzesentwurf beantragt. Der Ständerat folgte zuerst dem Antrag des Bundesrats,
schwenkte aber im zweiten Durchgang auf die Linie des Nationalrats ein. Differenzen
zwischen den Räten gab es zudem in Bezug auf die Konsultationspflicht. Der Nationalrat
forderte, dass der Bundesrat spätestens 48 Stunden vor dem Erlass notrechtlicher
Verfügungen das zuständige parlamentarische Organ zu konsultieren hätte. Der
Ständerat begnügte sich mit der vom Bundesrat präferierten Informationspflicht
spätestens 24 Stunden nach dem Beschluss. Der Nationalrat schloss sich in der zweiten
Beratung dem Ständerat an. Nicht umstritten war die Forderung, dringliche Ausgaben
der Zustimmung der Finanzdelegation zu unterstellen. Beschlossen wurde zudem, dass
ein Viertel der Mitglieder eines Rats innerhalb einer Woche - statt wie vom Bundesrat
vorgesehen von fünf Wochen - eine ausserordentliche Session zu dringlichen
Ausgabebeschlüssen über CHF 500 Mio. beantragen kann. Keine Chance hatte ein
Antrag einer links-grünen Minderheit im Nationalrat, solche Beschlüsse immer von der
Zustimmung der Bundesversammlung abhängig zu machen. In der Schlussabstimmung
wurde das Gesetz schliesslich von beiden Kammern einstimmig bzw. mit einer
Gegenstimme angenommen. 29

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Organisation

Obwohl Ende der siebziger Jahre eine Vernehmlassung positiv verlaufen war und das
Parlament 1989 mit einer Motion einen entsprechenden Auftrag erneuert hatte, zeigte
der Bundesrat bei der Vorlage eines Gesetzes über eine Bundesombudsstelle keine
Eile. Das EJPD hatte zwar einen Vorentwurf ausgearbeitet, der Bundesrat beschloss
aber, dieses seiner Ansicht nach nicht prioritäre Geschäft in der laufenden
Legislaturperiode nicht mehr in die Vernehmlassung zu geben. Der Nationalrat schloss
sich jetzt dieser Einschätzung an. Nationalrat Borel (sp, NE) hatte 1993 eine
parlamentarische Initiative eingereicht, welche dem Parlament erlauben sollte,
angesichts der zögerlichen Haltung des Bundesrats die Neuerung in eigener Regie
einzuführen. Obwohl die Kommission mit 16 zu 1 Stimmen für die Überweisung des
Vorstosses plädierte, folgte der Rat einem Ablehnungsantrag Sandoz (lp, VD), der das
Anliegen als überflüssig und angesichts der Lage der Bundesfinanzen als nicht opportun
kritisierte. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.1994
HANS HIRTER

Der im Vorjahr von der SPK-NR unternommene neue Anlauf für die Schaffung einer
eidgenössischen Ombudsstelle verlief im Sande. Nachdem ihr Vorschlag in einer
Vernehmlassung von den bürgerlichen Parteien abgelehnt worden war, beschloss die
SPK – nach den Wahlen von 2003 in neuer Zusammensetzung – dem Plenum zu
beantragen, der parlamentarischen Initiative Jossen (sp, VS), welche 2002 den Anstoss
für den Neuanlauf gegeben hatte, keine Folge zu geben. Die Begründung lautete, dass
die finanzielle Situation die Schaffung von zusätzlichen Stellen nicht erlaube und zudem
Ombudsstellen zur Vermittlung zwischen Bürgern und Behörden vor allem für kantonale
und kommunale Verwaltungen von Bedeutung seien. Der Nationalrat war damit
einverstanden und gab der Initiative mit 112:64 Stimmen keine Folge. 31

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.06.2004
HANS HIRTER

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion im
Vorprüfungsverfahren ab. Sie verlangte eine Parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Überprüfung der Organisation und Strukturen des
UVEK. Angepeilt waren insbesondere das BAZL, Bereiche der NEAT, die Regulierung des
Mobilfunks und der Schutz vor nichtionisierender Strahlung, weil mit dem BAKOM und
dem BAFU sowohl Bewilligungs- als auch Kontrollinstanz im UVEK angesiedelt sind. Die
Mehrheit des Rates vertrat die Ansicht, dass das Departement für die von der SVP
angeführten Probleme nur bedingt verantwortlich sei, da ein grosser Teil der
Kompetenzen bei Stellen ausserhalb der Verwaltung lägen, beispielsweise bei der NEAT
AG, den SBB oder der Skyguide. Zudem reichten zu allfälligen Abklärungen die
Informationsrechte der Geschäftsprüfungskommission aus, deren Kerngeschäft es sei,
Organisation und Struktur eines Departements zu überprüfen. 32

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
HANS HIRTER

Im November hat der Bundesrat die Gesamterneuerungswahlen der
ausserparlamentarischen Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen)
vorgenommen. Seit 2009 obliegt die Wahl der Mitglieder dieser Gremien dem
Bundesratskollegium. Die Amtsperiode der meisten Kommissionen endete am 31.
Dezember 2011 und die Regierung hatte so rund 1'700 Mitglieder neu zu bestimmen.
Gleichzeitig hat der Bundesrat, aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Überprüfung
der Aufgaben und Zusammensetzung dieser Kommissionen, deren Zahl von 138 auf neu
119 verkleinert. Die parlamentarische Initiative Lustenberger (cvp, LU), die eine adäquate
Vertretung von Parteien in diesen Fachgremien verlangt hätte, wurde von der grossen
Kammer mit 98 zu 73 Stimmen abgelehnt. Insbesondere die SVP hatte die Initiative
unterstützt, da sie befürchtete, dass Kommissionen, die politisch brisante Themen zu
bearbeiten hatten – die SVP verwies auf die Rassismuskommission – nicht objektiv
agierten. 33

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2011
MARC BÜHLMANN

Das Informatikprojekt „Insieme“, das bereits 2012 für viel Wirbel gesorgt hatte, geriet
auch im Berichtjahr nicht aus den Schlagzeilen. Insieme sollte die veralteten
Informatiksysteme der Steuerverwaltung ersetzen, wurde aber mit einem Verlust von
über CHF 100 Mio. aufgrund verschiedener Verzögerungen, Kostenüberschreitungen
und Ungereimtheiten bei Projektvergabe und -planung ohne Umsetzung abgebrochen.
Die von der SP-Fraktion im Rahmen einer parlamentarischen Initiative (12.490)
verlangte parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) zum Insieme-Skandal
stiess im Nationalrat allerdings auf Widerstand. Ein Ordnungsantrag, über die PUK-

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2013
MARC BÜHLMANN
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Forderung erst zu beschliessen, wenn die eingesetzte „Arbeitsgruppe Insieme“ ihren
Abschlussbericht vorgelegt haben würde, wurde abgelehnt und auch dem SP-Begehren
selber wurde keine Folge gegeben. Die mit 135 zu 38 Stimmen deutliche Mehrheit in der
grossen Kammer folgte dabei den Argumenten ihres Büros. Im Berichtjahr noch nicht
behandelt wurden eine Motion Noser (fdp, ZH) (12.4152), die den Bundesrat beauftragen
will, eine Beschaffungsstrategie für Informatik- und Telekommunikationsprojekte zu
entwickeln sowie ein Postulat Amherd (cvp, VS) (12.4240), das griffigere Massnahmen für
die Finanzkontrolle in der Bundesverwaltung fordert.
Um Informatikprobleme in Zukunft zu vermeiden, will der Bundesrat Grossvorhaben der
Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) unter der Federführung der
Eidgenössischen Finanzkontrolle systematisch überprüfen lassen. Dies beschloss die
Regierung Ende März an einer Sitzung und legte Mitte April einen entsprechenden
Masterplan vor. Aufgrund des Scheiterns von Insieme warten die veralteten
Informatiksysteme in der Steuerverwaltung noch immer auf eine Erneuerung. Mitte April
ermächtigte der Bundesrat das EFD, für ein neues Programm mit dem Namen „Fiscal-
IT“ einen Verpflichtungskredit über CHF 85,2 Mio. zu beantragen. Eine Vereinfachung
des Projektmanagements, die Gliederung in Teilprojekte und die Schaffung einer EFD-
internen, zentralen Organisationseinheit Informatik sollen das Gelingen des Projektes
sicherstellen. Wie dringend Kontrollmassnahmen bei der IKT sind, zeigten Probleme mit
weiteren Informatikprojekten. Im Februar wurde bekannt, dass das Bundesamt für
Umwelt (BAFU) aufgrund eines Korruptionsfalls ein Grossprojekt abbrechen musste und
so rund CHF 6,1 Mio. verlustig gingen. Mitte Mai wurde in der Sonntagspresse ein
Scheitern des mit rund CHF 110 Mio. finanzierten Projektes „Gever“ vermutet, das Daten
und Dokumente der Bundesverwaltung erfassen und verbinden sollte. Der
Rahmenvertrag sei ausgeschöpft und die Vertragsdauer überschritten. Auch das neue
Abhörsystem des Bundes „Interception System Schweiz (ISS)“, das den
Strafverfolgungsbehörden ein technisch besseres Abhören von Kriminellen erlaubt
hätte, geriet in den Fokus der Medien: Das 2010 für CHF 18 Mio. eingekaufte System
konnte nicht umgesetzt werden und mit einem Zusatzkredit von CHF 13 Mio. musste im
September ein Alternativprojekt aufgegleist werden. Anfang Oktober kritisierte die
Finanzkontrolle die massiven Kostenüberschreitungen, die zeitlichen Verzögerungen
und die fehlende Beschaffungstransparenz beim CHF 100 Mio. teuren
Strassendatenbankenprojekt „Mistra“. 34

Mittels parlamentarischer Initiative forderte Ida Glanzmann (cvp, LU) gesetzliche
Strukturen für die Einrichtung eines Staatssekretariats für innere Sicherheit. Den
momentanen Bedrohungen in Form von Cyberkriminalität, organisiertem Verbrechen
und insbesondere von terroristischen Anschlägen solle mit allen verfügbaren
Ressourcen begegnet werden. Dafür brauche es aber bessere Strukturen, in denen alle
operativen und administrativen Kräfte zusammengefasst würden. Einem
Staatssekretariat für innere Sicherheit, das dem EJPD angehängt würde, würden etwa
die Behörden für Strafverfolgung, die Sicherheitsorgane und die Nachrichtendienste
angehören. 
Die Kommission empfahl mit 20 zu 4 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben.
Hauptargument der SiK-NR gegen die Idee war der Hinweis auf die Gefahr, dass das gut
austarierte föderal organisierte Sicherheitssystem ausgehebelt würde, was entgegen
der Forderung gar mehr Unsicherheit schaffen würde. Es sei angezeigter, auf aktuelle
Bedrohungen spezifische Taskforces einzusetzen, was etwa mit der Taskforce Tetra im
Bereich der Bekämpfung von Terrorismus bereits geschehen sei. Staatssekretariate
seien eher Instrumente, die den Bundesrat in seiner Repräsentationsfunktion entlasten
würden. Auch wenn sich eine kleine Minderheit mit Verweis auf die
Sicherheitsbedürfnisse in der Bevölkerung und die Möglichkeit, einen nationalen
Ansprechpartner im föderalen System einzurichten, der auch Doppelspurigkeiten
verhindern würde, für das Vorhaben aussprach, zog die Initiantin im März 2016 ihr
Anliegen zurück. 35

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 31.03.2016
MARC BÜHLMANN

Seit dem 1. Juli 2006 ist das Bundesgesetz über das Öffentlichkeitsprinzip in Kraft. Mit
diesem Prinzip wird Verwaltungstransparenz angestrebt: Alle Verwaltungsdokumente
sollen grundsätzlich allen interessierten Personen offengelegt werden. Das Parlament
hatte allerdings einige Ausnahmeregelungen von diesem Prinzip eingeführt. Eine Folge
davon ist, dass unterschiedliche Verwaltungseinheiten sehr hohe Gebühren für die
Herausgabe von Dokumenten verlangen. Mit einer parlamentarischen Initiative wollte
Edith Graf-Litscher (sp, TG) dem einen Riegel schieben. Sie wies zwar in ihrer
Begründung darauf hin, dass in den allermeisten Fällen keine Gebühren verlangt

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.01.2017
MARC BÜHLMANN
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würden: 97% der beim EDÖB gemeldeten Gesuche seien gratis erledigt worden.
Allerdings seien die restlichen 3% mit teilweise exorbitant hohen Gebühren versehen
worden. Sie nannte das Beispiel der Akten im Zusammenhang mit der Duro-
Beschaffung, für deren Einsicht vom Bundesamt für Rüstung eine Gebühr von CHF
7'900 erhoben worden sei oder die CHF 16'500, die einer Lärmschutzvereinigung für
die Einsicht in einen 90-seitigen Bericht in Rechnung gestellt worden wären. Dies
erwecke den Anschein, dass einzelne Verwaltungsstellen hohe Hürden aufstellten. Weil
dies dem Öffentlichkeitsprinzip diametral entgegen stehe, sei eine gesetzliche
Grundlage für grundsätzlich vollständige Gebührenfreiheit  zu schaffen. 
Mit 17 zu 4 Stimmen sprach sich die SPK-NR für Folge geben aus. Gleichzeitig müsse
auch das Verfahren präzisiert werden. Die ständerätliche Schwesterkommission stiess
sich ebenfalls an der uneinheitlichen Erhebung von Gebühren, die aufgrund ihrer
abschreckenden Wirkung dem Öffentlichkeitsprinzip zuwiderlaufe, und sprach sich
Anfang 2017 einstimmig für das Anliegen aus. 36

Die Informations- und Dokumentationsangebote des Parlaments und der
Parlamentsdienste werden dauernd weiterentwickelt. Zu nennen sind dabei etwa die
Plattform CURIA VISTA, auf der sämtliche parlamentarische Beratungsgegenstände
erfasst werden; ELAN und ELAS, mit denen die Ratsabstimmungen aufgezeichnet
werden; die Dokumentation der Ratsdebatten via VERBALIX; Presseschauen, die mittels
MEMO erzeugt werden können; eine Zusammenfassung von Fachartikeln via LIBERO
oder der Zugang zu E-Papers via SESAME. Diese Angebote dienen Parlamentarierinnen
und Parlamentariern als wichtige Informations- und Analysequellen. Die
Parlamentsdienste können auf deren Basis Informationen und Dokumentationen für
interessierte Nutzerinnen und Nutzer zusammenstellen. Die Kombination und
Verknüpfung der einzelnen Angebote untereinander, aber auch mit anderen
Datenbanken, eröffnet zahlreiche Möglichkeiten zu noch stärker ausgebauter
Information. So wurde etwa mit CUBE ein neues System entwickelt, mit dem sich
quantitative Analysen zur Tätigkeit des Parlaments erstellen lassen; oder mit dem
System SOPRANO soll dereinst durch Abgleich von Presseartikeln und
Parlamentstätigkeit ein eigentliches politisches Monitoring vorgenommen werden
können. 
Weil mit den neuen technologischen Entwicklungen einerseits auch schützenswerte
Personendaten bedroht sein könnten und die Organe der Bundesversammlung
andererseits die Entwicklungen selber mitsteuern können möchten, regte die
Verwaltungsdelegation Änderungen im Parlamentsrecht und in der
Parlamentsverordnung an. Diese Anregung wurde im November 2016 vom Büro-NR als
parlamentarische Initiative formuliert, welcher die Schwesterkommission Anfang
Februar 2017 zustimmte. 
In einem Bericht legte das Büro-NR im August Vorschläge für entsprechende
Gesetzesänderungen vor. Auswertungen von Persönlichkeitsprofilen sollen ermöglicht
werden. Die Koordinationskonferenz soll zudem die Kompetenz erhalten, Umfang und
Empfänger solcher Auswertungen festzulegen und so Entwicklungen zu begleiten und zu
steuern. 37

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.08.2017
MARC BÜHLMANN

In der Wintersession beugte sich der Nationalrat über die vom Büro-NR
vorgeschlagenen Gesetzesänderungen, die dabei helfen sollen, mit der Entwicklung der
parlamentsinternen Informations- und Dokumentationsangebote Schritt halten zu
können. Der Bundesrat hatte in der Zwischenzeit eine Stellungnahme abgegeben und
die Vorschläge des Büros erweitert. Unter anderem regte die Regierung an, dass auch
die Grundlage für einen gegenseitigen Austausch zwischen Datenbanken der
Bundesverwaltung und solchen des Parlaments bzw. der Parlamentsdienste geschaffen
werden solle. Balthasar Glättli (gp, ZH) machte als Sprecher des Büros ein konkretes
Beispiel: Persönliche Vorstösse, die aufgrund der Zweijahresfrist abgeschrieben
werden, müssten in der Verwaltung mühsam von Hand aussortiert werden, da eine
Verknüpfung von CURIA VISTA mit Listen aus der Verwaltung heute eigentlich nicht
erlaubt sei. Die Vorschläge des Büros wurden mit den entsprechenden Ergänzungen des
Bundesrats vom Nationalrat einstimmig mit 182 zu 0 Stimmen (Bundesgesetz über die
Bundesversammlung) bzw. 181 zu 0 Stimmen (Verordnung zum Parlamentsgesetz)
angenommen. Enthaltungen gab es in beiden Fällen keine. 38

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 12.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen nahmen auch die 41 anwesenden
Ständerätinnen und Ständeräte die vom Büro-NR vorgeschlagenen Gesetzesgrundlagen
für zeitgemässere Informations- und Dokumentationsangebote für das Parlament an.
Die Gesetzesrevision war nötig geworden, weil bei der Verknüpfung von Daten aus
unterschiedlichen Angeboten neue Informationen oder schützenswerte Daten
entstehen können. Gerade diese Verknüpfungen sind es aber, welche die Effizienz der
Angebote erhöhen sollen. Am Ende der Frühjahrssession 2018 wurden sowohl das
Bundesgesetz als auch die Verordnung in den Schlussabstimmungen beider Räte
einstimmig gutgeheissen. Damit ist der Weg frei für Erschliessung, Verknüpfung und
Auswertung verschiedener Datenbanken zum Zweck einer Digitalisierung des
parlamentarischen Informations- und Dokumentationsangebots – freilich immer unter
Berücksichtigung des Datenschutzes. 39

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.03.2018
MARC BÜHLMANN

Weil sowohl die SPK-NR (im Oktober 2016) als auch die SPK-SR (im Januar 2017) der
parlamentarischen Initiative Graf-Litscher (sp, TG) für eine Gebührenregelung des
Öffentlichkeitsprinzips Folge gegeben hatten, wäre es an der SPK-NR gewesen, eine
entsprechende Vorlage auszuarbeiten. Allerdings hatte die Kommission im März 2017
entschieden, zuvor die angekündigte Ausarbeitung einer Teilrevision des
Öffentlichkeitsgesetzes durch das EJPD abzuwarten. Das Anliegen der
parlamentarischen Initiative, für den Zugang zu öffentlichen Dokumenten nur in
begründeten Ausnahmefällen Gebühren zu erheben, hätte in diese Revision einfliessen
sollen. Das EJPD wollte jedoch seinerseits verschiedene Entwicklungen abwarten, bis es
eine kohärente Vorlage erarbeiten könne. Ein Entscheid des Bundesrats über das
weitere Vorgehen sei erst im Frühjahr 2019 zu erwarten. Aus diesem Grund beantragte
die SPK-NR eine Fristverlängerung für die Ausarbeitung einer Vorlage. Man wolle nach
dem Entscheid des Bundesrates befinden, ob es zielführender sei, die gesetzlichen
Änderungen selber auszuarbeiten. 
In der Frühjahrssession 2019 gab der Nationalrat grünes Licht für die Verlängerung der
Frist bis zum Frühling 2021. 40

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2019
MARC BÜHLMANN

Parlamentsorganisation

Die am 18. April gutgeheissene neue Bundesverfassung brachte einige Neuerungen für
den Parlamentsbetrieb, welche nun auf gesetzlicher Ebene nachvollzogen werden
mussten. So galt es beispielsweise zu konkretisieren, wer Wahlorgan für die
Angestellten der neu auch administrativ dem Parlament unterstellten Dienste der
Bundesversammlung ist, oder es musste auf Gesetzesebene der neuen
Verfassungsbestimmung Rechnung getragen werden, dass Volksinitiativen nicht nur
ganz, sondern auch teilweise für ungültig erklärt werden können. Die SPK-NR
unterbreitete dem Plenum eine entsprechende Revision des
Geschäftsverkehrsgesetzes sowie einen Bundesbeschluss über die Parlamentsdienste
in der Form einer parlamentarischen Initiative. Der Bundesrat war in seiner
Stellungnahme damit weitgehend einverstanden. Er verlangte jedoch, dass die
Bedingungen, unter welchen die nun dem Parlament unterstellten Parlamentsdienste
Dienststellen der Bundesverwaltung für die Erfüllung ihres Auftrags beiziehen können,
bereits auf Gesetzes- und nicht erst auf Verordnungsstufe geregelt werden. Konkret
forderte er, dass für die Erbringung der Dienstleistung und die Herausgabe von
dazugehörenden Akten die Einwilligung des entsprechenden Departementes resp. des
Bundesrates erforderlich ist.

Diesem Vorschlag der Regierung wurde im Parlament von allen Parteien heftig
opponiert. Der Nationalrat beschloss, dass im Konfliktfall nicht der Bundesrat oder der
Departementsvorsteher entscheidet, sondern die aus den Präsidenten und
Vizepräsidenten beider Räte sowie zwei weiteren Parlamentariern gebildete
Verwaltungsdelegation. Bei der Frage der administrativen Organisation der
Finanzkommissionen und der Finanzdelegation, deren gemeinsames Sekretariat bisher
dem Bundesrat unterstellt war, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei
parlamentarischen Kommissionen. Die Staatspolitische Kommission hatte beantragt,
dass das Sekretariat dieser Gremien vollständig von der Eidg. Finanzkontrolle zu
trennen und in die Parlamentsdienste einzuordnen ist. Im Namen der
Finanzkommission opponierte Weyeneth (svp, BE) diesem Vorschlag, weil er zu wenig
durchdacht sei und sich auf die Kontrollarbeit kontraproduktiv auswirken werde, da
wegen des Fehlens eines eigenständigen Rechnungshofs eine enge Zusammenarbeit
zwischen der Finanzkontrolle und den parlamentarischen Gremien erforderlich sei. Mit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 08.10.1999
HANS HIRTER
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diesen Argumenten konnte sich Weyeneth deutlich (109:27) durchsetzen.

Der Ständerat schloss sich beim Streit mit dem Bundesrat über die
Entscheidkompetenzen beim Beizug von Verwaltungsstellen und der Herausgabe von
Dokumenten grundsätzlich der grossen Kammer an. Bei der Wahl des Generalsekretärs
der Bundesversammlung schuf er eine kleine Differenz, indem er die
Koordinationskonferenz zur Wahlbehörde machte. In der Frage des Sekretariats der
Finanzkommission war unbestritten, dass dieses entsprechend den Vorschriften der
neuen Verfassung aus dem Bereich des Bundesrats herausgelöst werden muss. Der Rat
beschloss, dass sein Sekretär von der Verwaltungsdelegation der Bundesversammlung
zu wählen sei. In der Differenzbereinigung stimmte der Nationalrat bei den
Wahlkompetenzen für den Sekretär der Finanzkommission und der Finanzdelegation
einem Kompromiss zu: Wahlgremium ist die Verwaltungsdelegation, ihr Entscheid muss
aber durch die Finanzdelegation bestätigt werden. Im weiteren hielt der Nationalrat
zweimal an seinem Entscheid fest, dass der Generalsekretär der Parlamentsdienste vom
Plenum zu wählen ist, musste dann allerdings den Beschluss der Einigungskommission
akzeptieren, dass, wie vom Ständerat als Kompromiss beschlossen, die
Koordinationskonferenz Wahlbehörde ist, deren Entscheid aber von der Vereinigten
Bundesversammlung zu bestätigen ist. 41

Bei der Untersuchung von politischen Affären in der Bundesverwaltung (z.B. Fall
Bellasi, Kontakte zum früheren Regime in Südafrika) durch Delegationen der GPK hatte
sich gezeigt, dass parallel dazu laufende administrativ- und personalrechtliche
Untersuchungen zu Doppelspurigkeiten, Behinderungen und auch zu Fehlern in der
Informationspolitik gegenüber der Öffentlichkeit führen können. Die GPK-SR schlug
deshalb mit einer parlamentarischen Initiative vor, in solchen Fällen den Arbeiten der
Kommissionsdelegationen Priorität einzuräumen und ihnen das Recht zu erteilen, die
administrativ- und personalrechtlichen Untersuchungen wenn nötig zu unterbrechen.
Dies würde auch den bereits geltenden Regelungen für parlamentarische
Untersuchungskommissionen (PUK) entsprechen. Der Bundesrat hatte keine
grundsätzlichen Einwände gegen diese Vorschläge und das Parlament hiess sie gut.  42

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.12.2004
HANS HIRTER

Die verschiedenen Kommissionen im Parlament werden von Kommissionssekretariaten
unterstützt, die administrativ den Parlamentsdiensten unterstellt sind. Damit sind diese
sozusagen im Sandwich zwischen den politischen Kommissionen und der Verwaltung.
Dieser Umstand warf bei der SPK-NR die Frage auf, wem die Sekretariate Folge leisten
müssen, wenn sie von den Parlamentsdiensten und den Kommissionen jeweils
unterschiedliche Weisungen erhalten. Die Antwort darauf soll nun mittels einer
Kommissionsinitiative gegeben werden. Die Klärung der Kompetenzen der
Parlamentsdienste soll laut der SPK-NR auch eine mögliche Neuregelung der Aufsicht
über die Parlamentsdienste beinhalten. Die Aufsicht dürfe nicht mehr auf die
Dienstleistungen der Beaufsichtigten angewiesen sein. Darüber hinaus soll das
Parlament bzw. zumindest die Kommissionspräsidentinnen und -präsidenten bei der
Anstellung von Kommissionssekretärinnen und -sekretären stärker einbezogen werden.
Zudem soll sichergestellt werden, dass die Kommissionen im Falle eines
Expertenbeizugs über genügend finanzielle Mittel verfügen, die sie eigenständig
verwalten können.
Die SPK-NR hatte Mitte April 2019 einstimmig beschlossen, einen Erlassentwurf
auszuarbeiten. Allerdings hatte sich ihre Schwesterkommission (SPK-SR) im August
gegen Folgegeben entschieden – sie sah keinen Handlungsbedarf. Weil die
nationalrätliche Kommission aber einstimmig an ihrer Idee festhalten wollte, kam das
Geschäft in der Wintersession 2019 in den Nationalrat. Dort gab man der
parlamentarischen Initiative diskussionslos Folge. 43

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 03.12.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 13ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Organisation der Bundesrechtspflege

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die
Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 44

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des
Initianten. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.05.2018
MARC BÜHLMANN

Landesverteidigung

Militäreinsätze

Parmi trois initiatives parlementaires déposées en fin d’année 2004 par le groupe des
Verts au Conseil national, l’une d’elles demandait que la sécurité intérieure soit
totalement démilitarisée et entièrement confiée aux autorités civiles. Elle visait par là
même directement l’engagement de l’armée pour la protection des ambassades. La
Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-CN) s’est prononcée
en début d’année à l’encontre de cette initiative par 15 voix contre 5. 46

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.02.2005
ELIE BURGOS

Les débats autour de la question de la surveillance d’ambassades par l’armée s’est
poursuivi durant l’année sous revue. Une initiative parlementaire des Verts, déposée
en 2004, a été rejetée par 115 voix contre 60 au Conseil national. Les Verts, qui
dénonçaient une augmentation spectaculaire du nombre de jours de service militaire
consacrés à des missions intérieures – surveillance d’ambassades notamment –,
demandaient une démilitarisation de la sécurité intérieure, et une séparation plus
claire entre les tâches dévolues à l’armée et à la police. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 10.05.2006
ELIE BURGOS
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Geldpolitik

Alfred Heer (udc, ZH) a déposé une initiative parlementaire qui vise une modification
de la LFINMA afin que la FINMA soit incorporée à l’administration fédérale. En effet, il
considère que le statut d’établissement de droit public de la FINMA lui permet
d’échapper à tout contrôle politique. Lors de l’examen de l’objet, la Commission de
l’économie et des redevances du Conseil national (CER-CN) a proposé par 16 voix
contre 9 de ne pas donner suite à l’initiative. La majorité a estimé que l’indépendance
juridique était adaptée au mandat de la FINMA et correspondait aux standards
internationaux dans le domaine. Une minorité, emmenée par les voix de l’UDC,
souhaitait donner suite à l’initiative. Finalement, le parlementaire zurichois a retiré son
initiative. Le retrait est notamment lié à l’adoption de la motion 17.3976. 48

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Öffentliche Finanzen

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Auch als Folge der Missstände bei der Pensionskasse des Bundes (PKB) suchten die
Finanzkommissionen beider Räte nach Massnahmen, um die Stellung und
Unabhängigkeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) zu stärken. In der
Herbstsession gab der Nationalrat einer parlamentarischen Initiative Bührer (fdp, SH)
Folge, die eine Revision des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle
(FKG) fordert. Konkret beantragte der Initiant, dass die EFK der Finanzdelegation beider
Räte (und nicht mehr dem Finanzdepartement) unterstellt wird, damit sie nicht den
selben Leuten unterstellt ist, die sie kontrollieren muss. Weiter soll die Wahl des
Vorstehers der EFK durch das Parlament (anstatt durch den Bundesrat mit Bestätigung
durch die Finanzdelegation) erfolgen, die departementale Aufsicht durch eine
wirksame, dem Departementschef unterstellte Revisionsstelle unterstützt werden und
die mitschreitende Finanzkontrolle des Parlamentes, einschliesslich des Controllings
bei hängigen Geschäften, verstärkt werden. Der Bundesrat stellte seinerseits
Reformvorschläge bezüglich der EFK für 1998 in Aussicht, diese gehen allerdings
weniger weit. 49

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.11.1997
EVA MÜLLER

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Energiepolitik

Diverse Medien berichteten über die parlamentarische Initiative Badran (sp, ZH), die
eine Beschränkung der Verkäufe von wichtigen Energieinfrastrukturen der Schweiz an
ausländische Investoren forderte. Ausgangspunkt der Idee waren gemäss dem Corriere
del Ticino auch Pläne der Alpiq gewesen, grosse Anteile ihrer Wasserkraftwerke an
ausländische Investoren zu veräussern.
Im Januar 2018 gab die Energiekommission des Nationalrates (UREK-NR) der
parlamentarischen Initiative Folge und begrüsste somit die Forderung, dass der Erwerb
von strategischen Infrastrukturen in der Energiebranche durch ausländische
Investoren eingeschränkt werden soll. So sollen die Bestimmungen über den Erwerb
dieser Infrastrukturen dem Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
Personen im Ausland („Lex Koller“) unterstellt werden. Obwohl teilweise noch Zweifel
am Instrument „Lex Koller“ bestanden, sprach sich die UREK-NR mit 9 zu 3 Stimmen bei
einer Enthaltung für die Initiative aus. 50

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.01.2018
MARCO ACKERMANN
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Einstimmig gab im März 2018 auch die UREK-SR einer parlamentarischen Initiaitive
Badran (sp, ZH) zur Unterstellung der strategisch wichtigen Infrastrukturen des
Energiesektors (Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze) unter die Lex Koller
Folge. Damit sollen diese für das einwandfreie Funktionieren der Schweiz notwendigen
Schlüsselinfrastrukturen vor einer ausländischen Übernahme geschützt werden. Es
gebe selten Geschäfte, in denen sich SVP-Stratege Christoph Blocher und Jaqueline
Badran einig seien, die Sorge um den Ausverkauf der inländischen Strom- und
Wasserversorgung an ausländische Investoren verbinde aber die beiden Zürcher
Politgrössen, postulierte der Tages-Anzeiger kurz vor der Kommissionssitzung. Nicht
nur Politikerinnen und Politiker der Polparteien wünschten sich eine
Gesetzesanpassung, wie die einstimmig gesinnte Kommission zu erkennen gab. Eine
«grosse Mauer gegen die Chinesen» könne so geschaffen werden, titelte der «Blick»,
und die wettbewerbsverzerrenden Aufkäufe durch den chinesischen Staatsfonds
könnten damit unterbunden werden, erklärte Ruedi Noser (fdp, ZH) in derselben
Zeitung. In der Offensive gegen eine etwaige Verkaufsbeschränkung stand gemäss
Tages-Anzeiger der VSE, da der Verband befürchtete, mit der Ausweitung der Lex Koller
«die bereits angespannte Lage der Elektrizitätswirtschaft zusätzlich [zu] verschärfen». 51

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 20.03.2018
MARCO ACKERMANN

Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Der Nationalrat lehnte eine parlamentarische Initiative der SVP-Fraktion im
Vorprüfungsverfahren ab. Sie verlangte eine Parlamentarische
Untersuchungskommission, welche die Organisation und Strukturen des UVEK
überprüfen sollte. 52

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.05.2006
MAGDALENA BERNATH

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Im Dezember 2018 entschied sich der Nationalrat, der parlamentarischen Initiative
Walliser (svp, ZH) auf Änderung des Gesetzes über Stauanlagen keine Folge zu geben.
Der Initiant hatte eine Lockerung vor allem für kleinere Stauanlagen wie etwa
Feuerwehrweiler verlangt. Sowohl die Kommission (mit 13 zu 8 Stimmen bei 1
Enthaltung) als auch der Gesamtrat (mit 113 zu 73 Stimmen bei 5 Enthaltungen) sprachen
sich allerdings mit Verweis auf schon heute mögliche Ausnahmen gegen die Initiative
aus. 53

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.12.2018
SEAN MÜLLER

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

Lorsque le Conseil fédéral soumet au parlement un projet d'acte, il y joint une analyse
de ses conséquences sur des domaines tels que l'économie, l'environnement et la
société présente et future. L'initiative parlementaire de la député Yvonne Feri (ps, AG)
demande au Conseil fédéral de dorénavant analyser les retombées de tout projet
d'acte sous l'angle de la famille. Le projet de la socialiste n'a pas passé la rampe du
premier conseil, qui a décidé lors de sa session d'hiver de la même année, de ne pas
donner suite à l'initiative à 128 voix contre 62. Une minorité rose-verte était en faveur
de l'initiative mais les arguments de leurs adversaires ont su convaincre la majorité du
Conseil national. En effet, ils ont soulignés que le projet Feri apporterait surtout un
surplus de travail administratif étant donné que les retombées importantes sur les
familles sont de facto évoquées par le Conseil fédéral à chaque projet d'acte. 54
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